
GUIDELINES

Januar 2019

1.	 Einleitung

Nachfolgend erhalten Sie einen kurzen Überblick 
über das Kartellrecht und typische Problemfelder 
im Vertragswesen.

Ziel des Wettbewerbsrechts ist es, die volkswirt-
schaftlich schädlichen Auswirkungen von Wett-
bewerbsbeschränkungen zu bekämpfen. Solche 
Beschränkungen können in Form von Kartellen 
(Zusammenarbeit zwischen Wettbewerbern oder 
innerhalb einer Vertriebskette), als Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung und als Folge von 
Unternehmenszusammenschlüssen vorkommen. 
Grundsätzlich sind zunächst die Auswirkungen sol-
cher Verhaltensweisen zu prüfen. Werden die Aus-
wirkungen des Verhaltens als kartellrechtlich proble-
matisch eingestuft, steht es den Unternehmen offen, 
das Verhalten mittels Gründen wirtschaftlicher Effi-
zienz zu rechtfertigen. Relevante Risikofaktoren für 
Kartellverstösse sind für jedes Unternehmen indi-
viduell zu prüfen, wobei auch die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind.

Zu den Prioritäten der Wettbewerbskommission 
(«Weko») in der Verfolgung von Kartellverstössen 
zählen Abreden 
•	 zwischen Wettbewerbern betreffend Preis, 

Menge oder Kunden und Gebiete;
•	 im Rahmen einer Vertriebskette (sog. verti-

kale Abreden) betreffend die Abschottung des 
Schweizer Marktes, insbesondere durch die Ver-
hinderung von parallelen Importen, und betref-
fend die Preisbindung der zweiten Hand.

Neben Reputationsschäden muss mit folgenden 
Konsequenzen gerechnet werden:

•	 Bussgelder in Millionenhöhe (bis 10% der drei 
letzten Jahresumsätze in der Schweiz);

•	 Ungültigkeit von unzulässigen Absprachen, evtl. 
von ganzen Vertragswerken;

•	 Schadenersatzklagen von geschädigten Markt-
teilnehmern (insbesondere auch im Ausland).

Im Bereich des Vertragsmanagements können typi-
scherweise in Kooperationsverträgen, in Vertriebs-
verträgen und in Lizenzverträgen kartellrechtlich 
heikle Klauseln auftreten.

2.	 Kooperationsverträge

Kooperationen zwischen Unternehmen entsprin-
gen oft ökonomischer Notwendigkeit. Dement-
sprechend sind beispielsweise die Senkung der 
Herstellungs- oder Vertriebskosten, die Verbes-
serung von Produkten oder Produktionsverfahren 
und die Forschung im Gesetz explizit als Gründe 
genannt, welche eine Wettbewerbsabrede recht-
fertigen können. Dabei ist zu beachten, dass die 
Weko nur solche Abreden akzeptiert, welche un-
bedingt erforderlich sind, um eines der genannten 
Ziele zu erreichen. Ausserdem ist die Effizienzein-
rede nur möglich, wenn der wirksame Wettbewerb 
nicht ganz ausgeschaltet wird. Folgende Abreden 
gelten als harte Kartelle, die direkt sanktioniert 
werden können:

•	 Preisabsprachen: Die direkte oder indirekte 
Festsetzung von Preisen ist zwischen Wettbewer-
bern unzulässig. Beispiele: gemeinsame Preiser-
höhungen, Koordinierung von Mindestpreisen, 
gemeinsame Bestimmung von Rabatten und Lie-
ferbedingungen, Empfehlungen und Richtlinien 
zur Preispolitik.
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•	 Mengenabsprachen: Einschränkungen von Pro-
duktions-, Bezugs- oder Liefermengen (z.B. Fest-
legung von Höchstmengen, Lieferquoten, Ziel-
mengen). Der Verdacht von Mengenabsprachen 
kann dann aufkommen, wenn die Marktanteile 
verschiedener Konkurrenten über einen längeren 
Zeitraum konstant bleiben oder Massnahmen zur 
Überwachung oder Kontrolle von Absatzmengen 
getroffen werden.

•	 Aufteilung von Märkten nach Gebieten, Pro-
dukten, Kunden oder Bezugsquellen: Darunter 
fallen Absprachen, gewisse Regionen oder Kun-
dengruppen nicht zu beliefern.

Bei Kooperationen mit Wettbewerbern kann insbe-
sondere der Austausch über sensitive Informatio-
nen und Exklusivitätsklauseln eine kartellrechtli-
che Untersuchung auslösen.

3.	 Vertriebsverträge

Von möglichen kartellrechtskritischen Klauseln in 
Vertriebsverträgen sind zwar lediglich die Preis-
bindung zweiter Hand (Vorgabe von Preisen für den 
Wiederverkauf durch den Händler) und der absolute 
Gebietsschutz (Verhinderung von Parallelimporten) 
direkt mit Busse bedroht. Dabei ist jedoch zu beach-
ten, dass diese Tatbestände von der Weko relativ weit 
ausgelegt werden:
•	 Preisbindung zweiter Hand: So kann die Beein-

flussung der Preispolitik des Händlers durch den 
Hersteller für die Unzulässigkeit schon ausrei-
chen. Als klar unverbindlich deklarierte Preis-
empfehlungen sind dagegen in der Regel zulässig, 
ausser solche Empfehlungen wirken sich infolge 
der Ausübung von Druck oder der Gewährung von 
Anreizen wie Festpreise aus.

•	 Absoluter Gebietsschutz: Ein Gebietsschutz für 
den aktiven Verkauf ist zulässig. So darf bei-
spielsweise einem Generalimporteur das ex-
klusive Vertriebsrecht für ein Gebiet eingeräumt 
werden. Das bedeutet, dass kein anderer Händ-
ler im geschützten Gebiet einzelne Kunden aktiv 
ansprechen darf (Eröffnung eines physischen 
Standorts; Marketing usw.). Dagegen darf der 
passive Verkauf bzw. der Parallelhandel nicht 
unterbunden werden. Als passiver Verkauf gilt 
insbesondere die Bestellung eines Kunden aus 
dem für einen Generalimporteur vorbehaltenen 
Gebiet bei einem Händler ausserhalb dieses Ge-
biets. Entsprechend wird die Verpflichtung in 
Vertriebsverträgen, wonach nicht ausserhalb des 
EWR – und damit nicht in die Schweiz – expor-
tiert werden darf, beispielsweise als unzulässig 
angesehen.

Laut der Vertikalbekanntmachung der Weko wen-
den die Wettbewerbsbehörden die europäischen 
Kartellrechtsregeln zu Vertriebsverträgen grund-

sätzlich analog an. Das heisst, dass man im Sinne 
einer Faustregel davon ausgehen darf, dass nach 
europäischem Recht zulässige vertikale Abreden 
auch in der Schweiz als zulässig angesehen werden.

4.	 Lizenzverträge

Lizenzverträge können praktisch alle bisher er-
wähnten heiklen Klauseln enthalten. Auch bei 
Lizenzverträgen gilt es grundsätzlich als prob-
lematisch, wenn die Freiheit des Lizenznehmers 
beschränkt wird, den Verkaufspreis selber festzu-
legen. Auch Höchstproduktions-Beschränkungen 
sind in der Regel unzulässig. Zudem sind Gebiets-
abreden genau zu analysieren. Schliesslich ist bei 
Exklusivklauseln jeweils zu prüfen, ob ein Lizenz-
vertrag aus objektiver, betriebsökonomischer Sicht 
von den Parteien auch ohne diese Exklusivität ge-
schlossen würde und ob die Lizenzierung die For-
schung voranbringt oder sie allenfalls eher hemmt.
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